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Bürgerpreis der Gemeinde Denzlingen
4. Verleihung im Jahr 2018 - Einreichung von Vorschlägen bis zum 31. März

2018

Seit dem Jahr 2012 erfolgt die Verleihung des Bürgerpreises für herausragen-
des soziales, ehrenamtliches Engagement, das dem Wohl der Allgemeinheit
dient und das Ansehen der Gemeinde fördert.
Vorschläge zur Verleihung des oder der Bürgerpreise/s an Einzelpersonen
und Gruppen können von jetzt an eingebracht werden. Bitte verwenden Sie
hierfür das Formular, das Ihnen als Download unter www.denzlingen.de/
Rubrik Aktuelles zur Verfügung steht. Für die Beurteilung des Antrags not-
wendige Angaben und Unterlagen sind beizufügen.
Die Verleihung des Bürgerpreises ist für 2018 geplant. Deshalb bitten wir be-
reits heute um Einreichung von Vorschlägen bis spätestens Donnerstag, 31.
März 2018, beim Bürgermeisteramt, Herrn Bürgermeister Markus Holle-
mann (Telefon 07666 / 611-100 oder an gemeinde@denzlingen.de. Die Richt-
linien können auf der Homepage der Gemeinde Denzlingen, Rubrik Orts-
recht eingesehen werden.

Weihnachtsmarkt 2017
Aufgrund des Weihnachtsmarktes am 16. und 17. Dezember 2017wird ein
Teilstück der Hauptstraße - zwischen dem ehem. Gasthaus Grüner Baum
und Ecke Haupt- und Rosenstraße (Kohlerhof) - für den öffentlichen Verkehr
ab Freitag, 15. Dezember 2017, 14:00Uhr bis Sonntag, 17. Dezember 2017,

20:00 Uhr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.
Diese Sperrung bedeutet für die Anlieger/Anwohner, dass sie die von Ihnen
benötigtenFahrzeuge fürdieDauerderSperrungaußerhalbderSperrstrecke
abstellen müssen, da auch sie in dieser Sperrzeit das gesperrte Veranstal-
tungsgelände nicht befahren dürfen.
Für diese Einschränkungen bitten wir um Verständnis. Sie sind notwendig,
um einen geordneten Ablauf des Weihnachtsmarktes zu sichern.

Schneeräumen ist Pflicht
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Be-

streuen der Gehwege

Im Hinblick auf die derzeitige Wetterlage und den kommenden Winter wei-
sen wir auf die bestehende Satzung über die Verpflichtung der Straßenan-
lieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streu-
pflichtsatzung) hin.

Bürgersprechstunde im Dezember
2017

Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det im Rathaus, Hauptstraße 110, statt:
Mittwoch, 13. Dezember, von 9 bis 10 Uhr;
Dienstag, 19. Dezember, von 11 bis 12 Uhr.
Bürgersprechstunde in der Cafeteria der Begegnungsstätte des Senio-

renzentrums „Grüner Weg“:

Freitag, 22. Dezember, von 15 bis 16 Uhr
Bürgersprechstunde im Januar 2018

Donnerstag, 4. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr;
Freitag, 19. Januar, von 10 bis 11 Uhr;
Donnerstag, 25. Januar, von 16 bis 17 Uhr.
Bürgersprechstunde in der Cafeteria der Begegnungsstätte des Senio-

renzentrums „Grüner Weg“:

Freitag, 19. Januar, von 15 bis 16 Uhr.
Jugendsprechstunde:

Donnerstag, 25. Januar, von 17 bis 18 Uhr.
Anmeldung in Zimmer 2.23 oder noch besser, vorab telefonisch (611-101).
Falls Sie außerhalb dieser Zeiten dringenden Gesprächsbedarf benötigen,
bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse
Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveranlagung für 2018 ist der
01.01.2018
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2017 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2018 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie
uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 20 des Gesetzes
zur Ausführung des Tierseuchengesetzes in Verbindung mit der Beitragssat-
zung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind
zum 1. Februar 2018 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften erhalten Mitte Januar 2018 einen Meldebogen.
Meldepflichtige Tiere sind: Pferde

Schweine

Schafe

Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet)
Hühner

Truthühner/Puten

Fortsetzung auf Seite 4

Auch machen wir darauf aufmerksam, dass gemäß unserer Streupflichtsat-
zung zum Bestreuen abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu
verwenden ist. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten.
Sie dürfen ausnahmsweise bei Eisregen verwendet werden; der Einsatz ist
so gering wie möglich zu halten. Ein Verstoß gegen die Satzung kann mit
einer Geldbuße bis zu 500 Euro bestraft werden.
Der Einsatz von Streusalz stellt eine gravierende Belastung für Erdreich,

Grundwasser undPflanzen dar.Viele Bäume reagieren empfindlich auf Salz.
Mit dem Schmelzwasser gelangt das Salz in den Boden und verdrängt dort
wichtige Pflanzennährstoffe wie Calcium und Magnesium. Die Bodenstruk-
tur wird verändert und beeinträchtigt, somit auch die Sauerstoffversorgung
und die Wasseraufnahme. Oft verlieren die Bäume schon weit vor Herbstbe-
ginn ihre Blätter und treiben im Frühjahr erst viel später aus. Salz schädigt
die Bäume unmittelbar und macht sie anfällig für Schädlinge und Krankhei-
ten aller Art.
Auch das Grundwasser und die Flüsse werden stark belastet, was schlimms-
tenfalls zu einer Versalzung der Trinkwasservorräte führen kann. Ebenfalls
erschwert eingeschwemmtes Streusalz die Reinigung unserer Abwässer in
den Kläranlagen.
Aber nicht nur Pflanzen leiden unter dem Salz. Tiere bekommen wunde Pfo-
ten, das Salz greift Schuhe, Kleidung, Straßen- und Fußbodenbeläge, Metall
und Beton an.
Unser Appell an Sie: Leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz

und verwenden Sie entsprechend umweltfreundliches Streugut!

Wir weisen darauf hin, dass die Gemeinde den Bürgern kostenlos Streusplitt
zur Verfügung stellt, das an folgenden Stellen gelagert bzw. abgeholt werden
kann:
Lager 1: Parkplatz beim Sport & Familienbad MACH' BLAU

Behälter 2: Schwarzwaldstraße / Ecke Sommerhofweg

Behälter 3: Kreuzung Allmendstraße - Spielplatz

Behälter 4: Hinterhofstraße am Friedhof

Behälter 5: Bei den Glascontainern, Hauptstraße 34

Behälter 6: Parkplatz Hachbergerstraße

Behälter 7: Kirchstraße / Ecke Mattenbühl

Behälter 8: Rosenstraße / Ecke Hauptstraße

Behälter 9: Berliner Straße / Ecke Hindenburgstraße

Behälter 10: Bahnhofstraße Unterführung Siedlung Industriegebiet

Behälter 11: Parkplatz Kandelstraße

Behälter 12: Kindergarten Stuttgarter Straße

Behälter 13: Altenwohnanlage Leipziger Straße

Behälter 15: Spielplatz Heidach (Heimatweg)

Behälter 16: Am Bahnhof (Fußgängerunterführung)

Behälter 17: Lise-Meitner Straße (Wendehammer)

Gemeinde Denzlingen
Markus Hollemann
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Denzlinger Fahrplan
Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017

In dieser Ausgabe von „Von Haus zu Haus“ 
finden Sie pünktlich zum Fahrplanwechsel 
am 10. Dezember 2017 den neuen Denz-
linger Fahrplan für 2018 mit allen aktu-
ellen Zug- und Busverbindungen zwischen 
Freiburg und Denzlingen einschließlich 
des damit verbundenen innerörtlichen 
Busverkehrs. 
Die Linien sind wieder im ursprünglichen 
Format abgebildet. Wie jedes Jahr soll-
ten Sie ihre Verbindungen auf mögliche 
Änderungen überprüfen. Wir wünschen 
allen stets gute Fahrt mit Bahn und Bus. 

GeŵeiŶsaŵ GeŵeiŶsĐhaft GestalteŶ.
	ŶaĐhďarsĐhaftliĐhe Hilfe iŵ Alltag
	KoŶtakt- uŶd Freizeitďörse
	EhreŶaŵtsǀerŵittluŶg
	für JuŶg uŶd Alt!

AŶlauf-, IŶforŵatioŶs- uŶd VerŵittluŶgsstelle für 

ďürgersĐhaftliĐhes EŶgageŵeŶt iŵ ŶeueŶ Rathaus

Ϭϳϲϲϲ / ϲϭϭ- ϭϮϴ
iŶfo@deŶzliŶger-fuer-deŶzliŶger.de
ǁǁǁ.deŶzliŶger-fuer-deŶzliŶger.de
Mo-Do: ϵ-ϭϮ Uhr & Mo: ϭϲ -ϭϴ Uhr

Ein Angebot der
Gemeinde Denzlingen

Denzlinger
für Denzlinger

               ANLAUF-, INFORMATIONS-,
         VERMITTLUNGSSTELLE FÜR
     BÜRGERSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT

Öffentliche Verbandsversammlung
Am Mittwoch, 13.12.2017, 18.15 Uhr, findet im Rathaus 

Reute, Sitzungszimmer, Hinter den Eichen 2, 79276 Reute 
eine öffentliche Verbandsversammlung statt.

Tagesordnung:

1 Fragen und Anregungen der Zuhörer
2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
3  Einbringung Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 

des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Denzlingen-Vörstetten-Reute für das Haushaltsjahr 2018

4  Übertragung von Haushaltsmitteln des Vermögens- an den 
Verwaltungshaushalt

5 Verschiedenes, Fragen, Anregungen
 Fragestunde

Markus Hollemann 
Verbandsvorsitzender
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Abfallabfuhr
Mittwoch, 13. Dezember

Graue Abfallgefäße (35-Liter- bis 1,1-Kubikmeter-Behälter)

Infos gegen Wohnungseinbrüche
Präventionsveranstaltung zum Thema „Vorbeugung gegen Wohnungsein-

brüche“

Der Förderverein Sicherer Landkreis e.V. und die Polizei des Landes Baden-
Württemberg laden zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum
Thema „Vorbeugung gegen Wohnungseinbrüche“ ein: Donnerstag, 7. De-
zember, 19.30 Uhr, Rathaus Winden, Bahnhofstraße 1.

Finanzamt Emmendingen
Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der Info- und Annahmestelle,
bleibt am Dienstag, 12. Dezember, ab 13 Uhr wegen einer Personalveran-
staltung geschlossen.

Neuer Fahrplan für Bus und Bahn
RVF veröffentlicht neuen Fahrplan 2018 für Bus und Bahn: Verbessertes

Angebot im regionalen Busverkehr und Baumaßnahmen auf der Schiene

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 gibt es im Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) neue Verbindungen im regionalen Busverkehr. Gemein-
sam mit dem Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) und den an
der RVF GmbH beteiligten Verkehrsunternehmen wurde an der Verbesse-
rung von Takt und Verbindungen gearbeitet. „Auf mehreren Strecken konn-
ten wir eine Verbesserung für unsere Fahrgäste erreichen – was aber ohne
die finanzielle Unterstützung der beteiligten Gemeinden so nicht möglich
gewesen wäre“, so Dorothee Koch, Geschäftsführerin des RVF. Im Rahmen
des Nahverkehrskonzepts „Breisgau-S-Bahn 2020“ werden 2018 weitere
Bahnstrecken für den Nahverkehr ausgebaut. Für die Fahrgäste wird ein
Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der sich am Zugverkehr ori-
entiert.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Regionaler Busverkehr

Busse im Hexental fahren häufiger

Im Hexental verkehren die Regionalbusse der Linie 7208 der Südbadenbus
imdichterenTakt – eswerdennunzusätzlicheHin-undRückfahrtenmorgens
und nachmittags von Freiburg über Merzhausen, Au, Wittnau bis Sölden an-
geboten.Mit finanziellerUnterstützungdieserGemeindenerfolgenvonMon-
tag bis Freitag acht zusätzliche Hin- und Rückfahrten an Schultagen von Frei-
burg ins Hexental sowie zehn zusätzliche Hin- und Rückfahrten an schulfrei-
en Tagen. Samstags sind es neun zusätzliche Hin- und Rückfahrten. Für
schnelle Verbindungen von und zum Hauptbahnhof Freiburg wird zudem

der Freiburger ZOB häufiger ohne Umstieg im Vauban direkt bedient. Die
bisherigen Busverbindungen der Linie 12 der Freiburger Verkehrs AG (VAG)
zwischen Freiburg-Vauban und Merzhausen entfallen.
Neu: Nachtbusse an den Wochenenden

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag fahren
auf der Linie 7208 zwei Nachtbusse der Südbadenbus jeweils um 1.40 Uhr
und 2.50 Uhr vom Freiburger ZOB ins Hexental über Merzhausen, Au, Witt-
nau, Sölden, Bollschweil über Ehrenkirchen bzw. Offnadingen, Norsingen
bis nach Scherzingen. Für den von den Gemeinden unterstützten nächtli-
chen Service wird zusätzlich zum RVF-Tarif ein Komfortzuschlag von 2,00
Euro erhoben.
Direktverbindungen von Herbolzheim über Rheinhausen nach Rust

Ab 1. März 2018 verkehren deutlich mehr Busse der Südbadenbus-Linie7235
zwischen Herbolzheim über Rheinhausen nach Rust. Davon profitieren mor-
gensbesondersdieSchülerinnenundSchülerderGemeinschaftsschuleKap-
pel-Grafenhausen sowie Besucher und Mitarbeitende des Europa-Parks. Die
Finanzierung des umfangreicheren Angebots erfolgt besonders durch den
Europa-Park sowie den Ortenaukreis, die Stadt Herbolzheim und die Ge-
meinden Kappel-Grafenhausen, Rheinhausen, Rust und den Landkreis Em-
mendingen.
Bus fährt früher von Sulzburg nach Staufen – Anschlüsse optimiert

Zur Anpassung an den Kundenbedarf wird eine morgendliche Busverbin-
dung der SWEG-Linie 113 nun um 36 Minuten früher um 8.13 Uhr ab Sulz-
burg Ernst-Leitz-Schule nach Staufen fahren. Dadurch erreichen Schülerin-
nen und Schüler Staufen-Süd und das Faustgymnasium rechtzeitig zum Be-
ginn der 2. Schulstunde. An Schultagen besteht um 9.00 Uhr ab Staufen die
Möglichkeit zur Weiterfahrt mit einem Bus nach Bad Krozingen-Bahnhof.Au-
ßerdem wird der Zug um 8.45 Uhr ab Staufen-Süd nach Münstertal erreicht,
wo ein Anschluss an die Linie 291 zum Belchen besteht.
Regionaler Schienenverkehr

In der Fahrplanperiode 2018 wird im Zuge des Ausbauprojekts „Breisgau-S-
Bahn2020“aufmehrerenSchienenstreckengebaut. FürdiebetroffenenStre-
cken bedeutet das, dass sie vollständig gesperrt werden müssen und statt-
dessen Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) fahren.
Baumaßnahmen Kaiserstuhlbahn

Noch bis Ende Februar wird auf der Kaiserstuhlbahn Ost der Linie 101 zwi-
schen Gottenheim und Endingen sowie der Kaiserstuhlbahn Nord im Be-
reich Endingen und Riegel-Malterdingen gebaut. Ab März 2018 wird es für
diese dann wieder eröffneten Strecken einen neuen Schienen-Fahrplan ge-
ben.
Ab März folgt der weitere Ausbau der Kaiserstuhlbahn West der Linie 102
zwischen Endingen und Breisach. Hier wird dann ein Schienenersatzver-
kehr mit Bussen eingerichtet.
Streckenausbau Höllentalbahn

Von März bis Oktober 2018 werden auf der Höllentalbahn West Freiburg –
Titisee-Neustadt Baumaßnahmen durchgeführt. Davon ist auch die Drei-
seenbahn betroffen, die dann ebenfalls durch Schienenersatzverkehr be-
dient wird. Ab Mai startet zusätzlich der Ausbau der Höllentalbahn Ost zwi-
schen Neustadt und Donaueschingen.
Während der Bauphase tritt ein umfangreiches Buskonzept als Schienener-
satz in Kraft. Teil dieses Konzeptes sind auch integrierte Schnellbusse, die
jeweils die Umsteigeknoten in Kirchzarten und Titisee-Neustadt direkt be-
dienen. Die Fahrtzeiten für ÖPNV-Nutzer aus diesen Orten verlängern sich
dadurch nur um etwa 5-10 Minuten gegenüber dem bisherigen Schienenver-
kehr. Nach Abschluss aller Planungsdetails werden hierzu rechtzeitig vor
Baubeginn ausführliche Informationen für die Fahrgäste herausgegeben. In-
teressierte finden den dann gültigen SEV-Fahrplan sowie Informationen zu
den Baumaßnahmen auf www.rvf.de und www.bsb2020.de.
Stadtverkehr Freiburg der VAG

Nach dem Ende der Baumaßnahmen am Siegesdenkmal verkehrt ab dem
Fahrplanwechsel die Linie 4 der VAG wieder durchgehend von Zähringen
über den Bertoldsbrunnen und den Hauptbahnhof zur Messe. Dadurch wird
auch für die Fahrgäste des Regionalverkehrs etwa aus Nimburg, Reute, Vör-
stetten und Gundelfingen, die bis zur Stadtbahn-Haltestelle Gundelfinger
Straße fahren, der gewohnte Linienweg wieder hergestellt.
Fahrpläne 2018

Aufgrund der Baumaßnahmen bleiben die Fahrpläne der Höllental- und
Dreiseenbahn sowie der Kaiserstuhlbahn unverändert gültig bis zum Bau-
beginn im März 2018. Das Fahrplanheft für den Hochschwarzwald und die
Fahrplankärtchen Nr. 1 Höllentalbahn / Dreiseenbahn und Nr. 42 Endingen
Riegel erscheinen deshalb erst zum März 2018 neu. Das Fahrplanheft Kaiser-
stuhl wird ebenfalls zum Frühjahr neu herausgegeben. Neu gedruckte Fahr-
pläne erhalten die Kunden bei den Verkehrsunternehmen des Regio-Ver-
kehrsverbunds Freiburg (RVF).
Informationen zum Fahrplan stehen ebenso im Internet als aktuelle Online-
Fahrplanauskunft unter www.rvf.de zur Verfügung. Mobil können Fahrgäs-
te ihre Verbindungen über die RVF-App FahrPlan+ abrufen.
Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF)

Günstiger Schlittschuhlaufen
Schülermit RegioKarte laufen günstiger Schlittschuh auf den Eisbahnen in

Müllheim und Emmendingen - Ein Euro Rabatt nach Vorlage der RegioKarte

Schüler bzw. dem SchülerAbo.

„Heiß auf Eis“? Bis zum 27. Dezember können Schüler und Azubis mit ihrer
RegioKarte Schüler oder dem SchülerAbo im Rahmen der RVF-Eislaufwo-
chen sparen: Auf den extra eingerichteten Eisbahnen in den Stadtzentren
von Müllheim und Emmendingen erhalten sie nach Vorlage ihrer aktuellen
RegioKarte Schüler einen Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Außer
dem Spaß am Schlittschuhlaufen wird ein buntes Rahmenprogramm mit
Livemusik u.v.m. in weihnachtlicher Atmosphäre geboten. Beide Eisbahnen
sind ab bzw. über Freiburg mit der Rheintalbahn schnell erreichbar.
Infos unter www.regiokarte-schueler.de.
Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF)

Müllgebühren für 2018 unverändert
Die Müllgebühren für den Haus- und Sperrmüll bleiben im kommenden Jahr
unverändert. Eine Übersicht über die aktuellen und damit auch für das Jahr
2018 geltenden Gebühren für die graue Tonne sind im Abfallkalender enthal-
ten, der in den nächsten beiden Wochen an alle Haushalte im Landkreis Em-
mendingen verteilt wird.

Aufzug im Landratsamt nicht benutzbar
Wegen Wartungsarbeiten ist der Aufzug im Hauptgebäude des Landratsam-
tes vom 11. bis 19. Dezember nicht benutzbar. Für Besucherinnen und Besu-
cher, die wegen eingeschränkter Mobilität, Gehbehinderung, Kinderwagen,
Rollator oder aus anderen Gründen die Treppen nicht benutzen können, be-
steht die Möglichkeit zur Beratung in einem barrierefrei zugänglichen Raum
im Erdgeschoss. Die Besucher werden gebeten, wenn möglich schon vor ih-
rem Besuch dies mit den Sachbearbeitern abzusprechen.

Verabschiedung des Haushalts
im Kreistag

Die Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2017 und die Stellungnahmen
der Fraktionssprecher zum Haushalt und ein Bericht zur künftigen Flücht-
lingsunterbringung stehen im Mittelpunkt der Kreistagssitzung am Montag,
11. Dezember, im Veranstaltungsraum des Kreisseniorenzentrums Kenzin-
gen. Weitere Themen sind der Ausbau der Kreisstraße zwischen Forchheim
und Wyhl und die Reform der Vergabe der Finanzmittel für Schüler-und Aus-
bildungsverkehr an die Beförderungsunternehmen. Die öffentliche Sitzung
beginnt um 15 Uhr.

Informationsabend zumMeisterkurs
an den GHSE

Der Förderverein der GHSE startet an den Gewerblichen Schulen Emmendin-
gen im Januar 2018 wieder mit einem Vorbereitungskurs für die beiden Haupt-
teile der Meisterprüfung (Fachtheorie und Fachpraxis) in den Berufen der Me-
talltechnik. Wer seine Berufsausbildung in einem Metallberuf abgeschlossen
hat, kann direkt in den Kurs einsteigen.
Der Vorbereitungskurs dauert etwa eineinhalb Jahre. Unterrichtet wird jeweils
von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Es gelten die in Baden-Württemberg üblichen
Ferienzeiten. Die Prüfung wird an der Handwerkskammer Freiburg abgenom-
men.
Der Kurs beginnt am 15. Januar 2018. Interessenten können sich direkt beim
Kursleiter Roland Koßmann melden (Telefon 07641 / 465-131; E-Mail: Ro-
land.Kossmann@ghse.de) oder die Schulverwaltung der Gewerblichen Schu-
len Emmendingen wenden (Telefon 07641 / 465-107).
Am Montag, 18. Dezember, findet hierzu um 18 Uhr in Raum 228 ein Informa-
tionsabend an den Gewerblichen und Hauswirtschaftlich-Sozialpflegerischen
Schulen Emmendingen, Jahnstraße 12 – 14 statt. Dort werden die Inhalte des
Kurses vorgestellt, aber auch Fragen zur genauen Stundenzahl oder zu den
Kurskosten beantwortet.

Gespräche zu Inklusion auf dem
Emmendinger Weihnachtsmarkt

Mit einerAktion und Gesprächen in der „Bürgerhütte“ auf dem Emmendinger
Weihnachtsmarkt möchten die Initiative EMMENDINGEN INKLUSIV und der
Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Landkreis Emmendingen, Bru-
no Stratz, am Mittwoch, 6. Dezember, von 11 bis 20 Uhr an den internationalen
Tag für Menschen mit Behinderung am 3. Dezember erinnern. In der Hütte
freuen sich u. a. der Inklusions- und Seniorenbeauftragte der Stadt Emmen-
dingen, Johannes Bauer, Behindertenbeauftragter Bruno Stratz und Esther
WebervonderGeschäftsstelleBehindertenbeauftragter sowieMitarbeiterder
Esther-Weber-Schule, der Eduard-Spranger-Schule und die Initiative EMMEN-
DINGEN INKLUSIV über Gespräche zum Thema Inklusion. Schülerinnen und
Schüler verkaufen gebackene Rollstuhl-Ausstecherle sowie Grüngestecke,
Weihnachtssterne, Adventsbäume und verschiedene Adventsleckereien.

Wenn Eltern Krebs haben:
Vortrag im Kreiskrankenhaus

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Freiburg informiert am Donnerstag,
14. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr im Kreiskrankenhaus Emmendingen (Ne-
bengebäude, Veranstaltungsraum U 1) über Angebote für Kinder und Jugend-
liche, deren Eltern von einer Krebserkrankung betroffen sind. Der Diplom-
Sozialpädagoge Jörg Stern stellt das Kinder- und Jugendangebot unter dem
Titel „Tigerherz … wenn Eltern Krebs haben“ vor. Im Anschluss an einen kur-
zen Vortrag besteht die Möglichkeit für Fragen und auch zur Einzelberatung.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos: Te-
lefon 0761 / 270-77500.

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasser-

büffel. Die Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informa-
tionssystem für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild,
Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen melde-
pflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und Beitragspflicht für die
Hühner und/oder Truthühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der
gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort.
Unabhängigvon der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhal-
tung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmel-

dung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2018 selbstständig an die HI-

Tierdatenbank zu melden. Nähere Informationen und Kontaktdaten erhal-

ten Sie über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen ver-

schickt wird bzw. auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.

Für Bienenhalter, die Mitglied in einem Imkerverein sind, der dem Badischen
oder Württembergischen Landesverband angeschlossen ist, besteht für die
dort gemeldeten Bienenvölker keine Meldepflicht bei der Tierseuchenkasse
Baden-Württemberg. Diese werden direkt vom Landesverband gemeldet.
Die Nachmeldung nach § 4 Abs. 1 hat beim jeweiligen Imkerverein zu erfol-
gen (siehe Beitragssatzung www.tsk-bw.de)
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und
Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über die einzelnen
Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de,
Internet: www.tsk-bw.de.
Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg

Lernort Bauernhof – Fachexkursion
am 15. Januar in Emmendingen

FüraktiveLernortBauernhof-LandwirteundNeueinsteigerbietetderLernort
Bauernhof in Baden-Württemberg am 15. Januar 2018 in Emmendingen von
9 bis 16.30 Uhr eine ganztägige Fachexkursion an. Auf dem Betrieb der Do-
mäne Hochburg erfahren Landwirte die praktische Umsetzung von Unter-
richtsprojekten auf dem Hof. Außerdem werden die Themenschwerpunkte
„Tierwohl“ sowie „LoB und Wertschätzen - Wege des Wertschätzens“ erar-
beitet. Zudem wird es wieder Gelegenheit für gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch und aktuelle Fragen zum Lernort Bauernhof geben. Die Fachexkursi-
on ist Teil des Qualifizierungskonzeptes des Lernorts Bauernhof. Die Fachex-
kursion ist kostenpflichtig. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro (ohne Ver-
pflegung vor Ort).
Weitere Infos und Anmeldung unter lernortbauernhof@lbv-bw.de oder bei
Sophie Gmelin Telefon: 0711 / 2140-132. Anmeldung bis zum 9. Januar 2018.MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

INFORMATIONEN

Weihnachtsgeschenke
Die Gemeindeverwaltung Denzlingen empfiehlt Weihnachts-

geschenke der besonderen Art:

            

  Es gibt einige interessante Bücher und Hefte über Denz-
lingen und seine Geschichte, die über den örtlichen 
Handel erhältlich sind. Informationen über die vielzähligen  
Publikationen erhalten Sie auch auf der Denzlingen 

Homepage www.denzlingen.de /Rubrik Geschichte.

  An der Infozentrale des Denzlinger Rathauses erhältlich:

 –  Die DVD „Denzlingen – städtisches Leben mit 
dörflichem Charme…..“ zum Preis von 4,00 € – 
Begleiten Sie uns auf einem ca. 13 Minuten dauernden 
Spaziergang durch Denzlingen.

 – selbstgemachte Kalender für 2018


